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Regeste

Regeste Schiedsvertrag; kantonales Beschwerdeverfahren. Die Gültigkeit des
Schiedsvertrages ist Voraussetzung der Zuständigkeit des Schiedsrichters und wie diese von
Amts wegen zu prüfen. Die Gültigkeit des Schiedsvertrages berührende Tatsachen, von
denen das Gericht Kenntnis hat, sind in jedem Prozesstadium zu berücksichtigen. Eine erst
im Beschwerdeverfahren nach § 278 ZPO-BL erhobene Einrede, mit der eine solche
Tatsache geltend gemacht wird, ist zu hören.

Erwägungen

E. 1
Die Beschwerdeführerin macht geltend, das Obergericht habe Art. 4 BV verletzt, weil es die
entscheidende Frage, ob das von ihm festgestellte Verhältnis zwischen § 37 und § 107 ZPO
BGE 96 I 334 S. 338 auch für das Beschwerdeverfahren nach § 278 ZPO gelte, nicht
beurteilt habe. Die Rüge ist unbegründet. Das Obergericht hat § 278 ZPO zwar nicht
ausdrücklich erwähnt. Seinen Erörterungen über die Frage, inwieweit § 37 ZPO die
Überprüfung von Gerichtsstandsklauseln - gemeint sind offensichtlich auch Schiedsverträge
und Schiedsklauseln - von Amts wegen verlange, stellte es jedoch voran, entsprechend den
Erwägungen des Bundesgerichtes sei das Verhältnis zwischen § 37 ZPO und § 107 ZPO
"im Hinblick auf die von der Beschwerdeführerin erst vor Obergericht erhobene Einrede
der fehlenden Zeichnungsberechtigung des Eremija" zu klären. Damit hat das Obergericht
ausdrücklich gesagt, diese Prüfung erfolge im Hinblick auf die im Beschwerdeverfahren
erhobene Einrede, und in seinen allgemein gehaltenen Erwägungen hat es auch dieses
Prozesstadium miteinbezogen.

E. 2
Nach § 37 ZPO prüft das Gericht von Amts wegen seine Zuständigkeit. Das Obergericht
vertritt die von der Beschwerdeführerin als willkürlich gerügte Auffassung, bei
Prorogations- und Schiedsverträgen bestehe eine beschränkte richterliche Prüfungspflicht
der Zuständigkeitsvoraussetzungen. Zur Begründung stützt es sich auf die den Parteien vom
Gesetz eingeräumte Autonomie in der Wahl des Gerichtsstandes. Es wäre, so folgert das
Obergericht, der Sache nicht angemessen, diese Autonomie nur auf den Abschluss von
Gerichtsstandsverträgen - worunter es auch Schiedsverträge und Schiedsklauseln versteht -
zu beziehen; vielmehr habe sie auch ihre Auswirkungen auf die Befugnis des Richters zur
Ungültigerklärung solcher Verträge. Soweit das allgemeine Vertragsrecht die
Ungültigerklärung von Verträgen nur dann vorsehe, wenn sie die Parteien ausdrücklich
verlangen, sei auch die von § 37 ZPO statuierte Prüfungspflicht des Richters eingeschränkt.
Daraus ergebe sich, dass der Richter auf Mängel von Gerichtsstandsverträgen, die er nach
allgemeinem Vertragsrecht nur dann berücksichtigen dürfe, wenn sich die Parteien darauf
berufen, nicht die Offizialmaxime des § 37 ZPO , sondern die Eventualmaxime des § 107



ZPO anzuwenden habe. a) Schiedsverträge, Schiedsklauseln und Prorogationsverträge sind
nicht privatrechtlicher Natur, sondern prozessuale Verträge, die vom öffentlichen Recht
beherrscht sind. Die Schiedsabrede bewirkt die Unzuständigkeit des an sich zuständigen
staatlichen Richters und begründet die Zuständigkeit des BGE 96 I 334 S. 339
Schiedsrichters. Dieses Ziel kann aber nur eine in gültiger Weise abgeschlossene
Schiedsklausel, bzw. Schiedsvertrag, erreichen. Die Prüfung der Zuständigkeit des
angerufenen Schiedsrichters erfordert somit die Prüfung der Gültigkeit der Schiedsabrede,
und zwar nach den Bestimmungen des massgebenden Prozessrechtes (GULDENER,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2. Auflage, S. 211 f., 572, 579; BGE 85 II 150 /151).
Nach § 37 ZPO prüft das Gericht vom Amts wegen seine Zuständigkeit. Es gilt hier die
Offizialmaxime, nach welcher die Sammlung des Prozesstoffes neben den Parteien auch
dem Gericht obliegt. Das bedeutet unter anderem, dass das Gericht - unter Wahrung des
rechtlichen Gehörs der Parteien - in seinem Urteil auch solche Tatsachen zu berücksichtigen
hat, die von keiner Partei behauptet worden sind. Das gilt insbesondere bei
Prozessvoraussetzungen - wie die Zuständigkeit des Gerichtes -, weil es zu vermeiden gilt,
dass ein Sachurteil ergeht, ohne dass sämtliche Prozessvoraussetzungen gegeben sind
(GULDENER, a.a.O., S. 144 ff.). Ist das Gericht verpflichtet, von Amts wegen zu handeln,
so folgt daraus, dass es in jedem Stadium des Prozesses auf diese Pflicht aufmerksam
gemacht werden darf (GULDENER, a.a.O., S. 144 ff., S. 186 N 41). Das
basellandschaftliche Zivilprozessrecht hat Geltung und Wirkungen der Offizialmaxime im
Schiedsgerichtsverfahren in keiner Weise beschränkt. § 37 ZPO , wonach das Gericht seine
Zuständigkeit von Amts wegen zu prüfen hat, gilt im Schiedsgerichtsverfahren
gleichermassen wie im ordentlichen Verfahren. Dem Schiedsrichter obliegt keine weniger
weitgehende und weniger umfassende Prüfungspflicht hinsichtlich der
Zuständigkeitsvoraussetzungen als dem ordentlichen staatlichen Richter. Auch im
schiedsgerichtlichen Verfahren hat demnach der Richter für die Zuständigkeit massgebliche
Tatsachen in jedem Stadium des Prozesses zu beachten. Dass insbesondere im
Beschwerdeverfahren nach § 278 ZPO der Grundsatz der Offizialmaxime nur beschränkt
anwendbar sei, ist dem Gesetz nicht zu entnehmen; dies widerspräche schon Sinn und
Zweck dieser Beschwerde, die eigens in Fällen gewährt wird, da die Schiedsrichter nicht im
Rahmen ihrer Befugnisse handeln, also gerade auch gegen Entscheide unzuständiger
Schiedsrichter. Die mit der Zulassung des Schiedsgerichtsverfahrens den Parteien
eingeräumte "Autonomie in der Wahl des Gerichtsstandes", bzw. Richters, hat somit den
basellandschaftlichen BGE 96 I 334 S. 340 Gesetzgeber entgegen der Annahme des
Obergerichtes nicht veranlasst, weniger strenge Anforderungen an die
Zuständigkeitsüberprüfung im Schiedsgerichtsverfahren zu stellen als im ordentlichen
Verfahren. Die Auffassung des Obergerichtes findet nicht nur keine Stütze im Gesetz,
sondern widerspricht eindeutig Wortlaut und Sinn der § § 37 und 271-278 ZPO . b) Die
Gültigkeit der Schiedsklausel, bzw. des Schiedsvertrages, ist eine Voraussetzung der
Zuständigkeit des Schiedsrichters. Die vom Schiedsrichter von Amts wegen
vorzunehmende Prüfung seiner Zuständigkeit bedingt daher die Überprüfung des
Schiedsvertrages auf seine Gültigkeit hin. Diese beurteilt sich nach den Bestimmungen des
anzuwendenden Prozessrechtes über den Abschluss des Schiedsvertrages. Soweit solche
fehlen, kommen die Normen des Privatrechts analog zur Anwendung. Das gilt namentlich
hinsichtlich der Frage der Beachtlichkeit von Willensmängeln, während sich die Frage, ob
die vertragschliessenden Parteien die nötige Befähigung zum Vertragsabschluss hatten,
nach den Normen über die Prozessfähigkeit und über die Prozessvollmacht beurteilt



(GULDENER a.a.O. S. 212). Gemäss § 271 ZPO muss der Schiedsvertrag schriftlich
abgefasst und von den Parteien unterzeichnet sein. Weitere Bestimmungen über den
Vertragsabschluss enthält die ZPO nicht, sodass für die Beurteilung der Gültigkeit auch die
angeführten Grundsätze heranzuziehen sind. Ob nun der Richter seiner Pflicht, den
Schiedsvertrag auf seine Gültigkeit hin zu überprüfen, bereits Genüge getan hat, wenn er
sich von dessen Schriftlichkeit und dem Vorhandensein der Unterschriften der Parteien
überzeugt hat, oder ob er z.B. auch die Zeichnungsberechtigung der Unterzeichneten zu
überprüfen und den Vertrag auf allfällige Willensmängel hin zu untersuchen hat, kann offen
bleiben. Hier steht allein in Frage, inwieweit das Gericht eine die Gültigkeit des
Schiedsvertrages berührende Tatsache, von der es Kenntnis hat, zu beachten verpflichtet ist.
Dadurch, dass sich die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren ausdrücklich auf die
fehlende Zeichnungsberechtigung Eremijas berief, erhielt es Kenntnis vom allfälligen
Vorliegen eines Vertragsmangels. Es handelt sich dabei um eine Tatsache, die für die
Zuständigkeit erheblich ist, weshalb sie, um die Fällung eines Sachurteils bei mangelnder
Prozessvoraussetzung zu vermeiden, in jedem Stadium des Prozesses vom Gericht zu
berücksichtigen BGE 96 I 334 S. 341 ist. Da diese aus § 37 ZPO sich ergebende Pflicht zur
Prüfung der Zuständigkeit im Beschwerdeverfahren nach § 278 ZPO uneingeschränkt gilt,
hat das Gericht Tatsachen, die für die Zuständigkeit erheblich sind, auch dann zu beurteilen
und abzuklären, wenn sie ihm erst in diesem Verfahrensabschnitt zur Kenntnis gelangen. c)
Das Obergericht hat entgegen dem klaren Wortlaut des Gesetzes und ohne sachlich
vertretbare Gründe die nach den § § 37 und 278 ZPO für die Überprüfung der Zuständigkeit
geltende Offizialmaxime hinsichtlich der von der Beschwerdeführerin geltend gemachten
Tatsache der fehlenden Zeichnungsberechtigung Eremijas ausgeschlossen und dafür die
Eventualmaxime des § 107 ZPO sowie das Novenrecht des § 130 ZPO anwendbar erklärt.
Indem es gestützt auf diese völlig unhaltbare Auslegung der Zivilprozessordnung auf die im
Beschwerdeverfahren erhobene Einrede der fehlenden Vollmacht wegen Verspätung nicht
eingegangen ist, hat es seine Überprüfungsbefugnis willkürlich beschränkt. Dadurch hat es
der Beschwerdeführerin das rechtliche Gehör verweigert und damit Art. 4 BV verletzt (
BGE 92 I 80 lit. c). Die Beschwerde ist daher gutzuheissen und der angefochtene Entscheid
aufzuheben. Dispositiv
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